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Merdurchtettchttgsier:c. :c«

Leich wie die Herzogliche Gülich - und Bergische Landen / wan fekige und de»
ren Stände durch der Lands-gürstl. Räthen mgennützig-und verkehrte
don5Iia gedrucket worden / noch jederzeit die Allerhöchst . Oberrichterliche
Hülffund Maaß-Gebunggefunden; allermassen davon einige beym lilxiiv
angelegte vorherige Käyserl. allergerechteste Verordnungen das tröstliche
Zeugnus geben / also ist es den Gülich»und Bergischen Land-Ständenge¬

wiß nicht zu verübelen / daß zu Ew. Käyserl. Majest. Reichs - ObrigkeitlichenJustitz.
Jhreallerunterthänigste ZufluchtsiezuderZeitwiederumb genehmen / dahewidrige Ngth.
gedere s welche auch bey letzterer Rtgirung d«e gewaltige LxceM» unter dem Hüthlein dch oh-
geschwebten Kriegs/und dabey Sr-Käyserl. Majest» und dero DurchleuchtigstmErtz,
Hauses von derzeitigen Lands-Regenten geleisteten Beystands zu verdunckelen / undabzu.
kehren meisterlich gewust) auffSnewe sich Herfür gethan/ und jetzige Se. Churfürst!. DmG
zu Psaltz als Hertzogcn zu Gülich und Berg von dero natürlichen Trieb der Lieb / und Milde
gegen dero Unterthanen abwendig zu machen/ forth unter der Blendung/ wiewohl gegen die
Landtags-kündigeWarheit/ als wan getrewiste Land - Stände in Anschaffung und Ein¬
willigung deß jenigen / was hiesigen beyden Landen mit Fueg etwa zugemuthet werden kau /
sich widersetzlich bezeugeten / zur aigenmächtiger/ unerzwinglicher Stcwr- Außschreibung W
derselben Herdeste Lxe<zuirung auffzumunteren sich gelüsten lassen.

ES bedauren Gülich - und Bergische Land - Stände mekrmahlen/ daß/ nachdem sie stch
jederzeit gantz ergiebig erwiesen/ und zu Vorbiegung dieses kecurlm vorhin alle erdenckliche
glimpffliche Mittel versucht / dannoch endlich wider ihren Willen hierzu genöthiget worden/
warumb es sie dan auch Hertz - inniglich schmertzet / daß diese von Aydt und Pflichten - wegen
ferner nicht außzustellen gewesene Ergreiffung deren in den Reichs - Satzungen allen bedräng-
ten heylsamblich vergönneter rechtlicher Wohlthaten von ihrem ggsten Lands-Hmen( wo¬
für sie sonsten alle tieffeste Ehrerbietung ttagen) so ungenädig außgedeutet worden seye/ gleich
solches auß dem eingeschickt- mit unzähligen hatten LxxreMonengegen alles verschüidmahn-
gefüllttMBttlchklnmehmeW'Kscheinet» ^ ^ ^ ^

Hauptfächlich aber wissen Stände ihret Befrembdung und Betrubnuß keine MM/
wan sie betrachten/ wie doch höchstbesagt. Ge. Cburfürstl-Durchl. durch die Emsprechungen
oberwehnter RathSgeberen sich dahin haben bewegen lassen können/ daß unter dero höchstem
Nahmen und Hand - Zeichen zu Bcschönung deren nicht auß ihrem mildesten Gemüth / son¬
deren außblosem eigennützig - und von der Landschaffc ewig bestufftzender imprellwn der wi¬
derwärtiger Rathsgeber entspringenderBeschwärden ahn Ew. Kayserl. Majest. preißtichsten
Reichs-Hoff-Rath solche Umbftände gebracht worden/welche die Grund-Gesätzt der
Hertzogthumber Gülich und Berg/ und daran gebundene behörige RegirungsArth gegen
die von sechsten obligende Verbindlichkeit / und das bey der in dem Churfürst!. Bericht so offt
überflüssig angeregte Erbhüldigung beschehenes thewres Versprechen nicht allein über ein Haus¬
sen werffen/und die Churfürst!./ja gar Käyserl. in denen Gülich-und Berg schm Landen be^
guthete zum Land-Tag guMcjrt-und erschienene knisteren an ihren Kiemen/ Ehren/ und
Lewmuth empfindlich beleidigen / sonderen auch die Brunquell derKäyjerl. allerhöchster
rboricät selbst s wovon gleichwohl alle Churfürsten und Stände deß Reichs / Krafft der Bt'
lehenungen ihren Gewalt herleiten^ gleichsamb verstopffen und außtrockencn/ und eine willkühr.
lichevon blosen Gutdüncken sothaner verkehrter Räthen äcpenäirende keßimems- Form ein¬
führen r Gestalten/ wan man reifflich nachsinnet/ daß der Berichtsteller ahngeben dörffen/
was Massen die Haltung der Land-Tägen^oruthralten Zeiten zwaren seye hergebracht gewe¬
sen / ein zeitlicher Hertzog zu Gülich und Berg aber ohne einige Schüldig - und Verfanglich-
keit seine Land- Stände beschrieben / und deren Einwilligung ahngenohmen hab/ für eins:

daß auch fürs änderte die auffallen Land - Tägen über die Einwilligung ertheilte Keverls-
ü-unkräfftig- und lediglich zu Bewahrung deß Land-Herwaußgestelt seyen; daß süks
dritte ein Lands-Herr unbeschranckte Macht habe/ unterm Nahmen der Reichs-Crayß-
und Lands - Lxixentz ein ihme gefälliges Stewr- von seinen Land-Ständen zu for¬
deren/ und wan diese sich darzu nicht gleich willfährig erklähren / sonderen eine dem Lands--.
Vermögen propomonirte Summam ausser ihrer Obligenheit so gar einwilligen/ aisoan dtt^
Lands - Fürst sein »rbirrsnä ahngemutheteS qusnrum äigenmächtig außschreiben / und exe-
curivebeymtben könne; so blicket darauß allenthalben hell hervor/daß deß Berichtstckrs
fürnembsteSAngemerckseye/die Lands- Gesätze( womit jedoch die allgemeine Wollfahrt in«
»ttlich vtrknüpfftt ist)in ihrem Grundfest zu zerrüttelen/ die Land-Tage l^versaiis, unddM
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in einen schler nichts heischenden Verstand gegen deren dürren Buchstaben/ gu¬
ten Glauben/und klaren Rechten zu verdrähen, weniger nicht durch die UnstakthM-uNd
allen Rechten widerstrebende Behauptung einer illimititter^cuItätdieStewrenzu e^tren /
sogar in die Käys. allerhöchste Gewalt sechsten einen kühnen Eingriff zu thuen.'und was Cw»
Kays. Majest.nach Anlaß der in dcroWahl-^apituKtionfteywillig ahngenohmeNer Maaß
selbst mcht verlangen, noch in anderen ihren Erd-Landen, wo Stände seynd, üben, geaett
Gül'ch-und Bergis.Lano-Stände etilch hundertjährigen Besitz einführen, sodanvem
LandS-Herm die Thür öffnen wolle, umb über das Vermögen der Unterthanen nach dem
Wohlgefallen seiner Stewr - Räthen zu Domren, dieselbe völlig zu erschöpffen, und außm
Stand/Ew.KäyserkMa,est.unddem Reich in Nothfällen was beyzutragen , zusetzen ,
den über sothane unbillige pr^vation zu dem allerhöchsten Käystrt. luttin, Thron
nehmenden ^.ecursum aber entweder gäntzlich abzuschneiden, oder doch schwär zumachen;
mithin das jenige ip5osa6tomSWerck zurichten, was einige Reichs-Stände,zu Verae»
ringerungderKäylerl. Hochheit, und zu ewiger Dienstbarkeit ihrer Unterthanen im Jahr
^/o.juxra suckorem k^ewlonuw Lomitialium/»^. §.50.^/?^. haben dUrchdtiNgen /
solches aber besag der darüber ertheilter, und m I.V. ^nälerverb.Adel^.74.^ befindlicher allergttechtesterKäyserl. Resolution keinen Beyfall ae.
winnen wollen, sonderen als eine Gelegenheit die Reichs bieckac-Stände, und Unterthanen
zu Grund zu richten, und dem allerhöchsten Reichs Ober. Haupt die Ihme zustehende Ober-
Richter- und Lehnhmliche Macht selbige zu beschützen/und in ihren Klagten zuhören, völlig
zu entziehenangesehen worden ist. ^

Wan auch ferner erwogen wird, Mit was tyssersüchtigen Änzöpffunaen die Länd- stän¬
dische R'tter bümge und stältische collegia anzutasten der Bericht - steller sich gekitzlet habe /
davon jedoch die mchristc Glieder in Käy,erl. Chur. und Fürstlichen Diensten, auch im Chur-
Pfältzischen ^iimtteri0j und sonsten in offmtlichen Punktionen stehen, so leuchtet ja männigli-
chen in die Augen, auß was gehaßigem DimttN'Faß der damit durch und durch angefülleter
gegenseitiger Bericht hergefiossm, und daß aller verNünsttiger MUthmassung nach / selbiger
Sr. Churfürstl.Dürchl.nichtemsiürgebtachtftynmüsse, MS von dero hoher Gleich-Ge-
wogenheit, und Erleuchtung nicht zu glauben, baß ein Wohlgefallen tragen werden, die je¬
nige Stände überhauffmit so groben Penselabreisstn zulassen, welche Jhro mit so grossen
EmmkigungS-Summen, und anderen Ergötzlichkeiten an die Hand gegangen, und deren
Geschicklichkett Chur- und Fürstl. Höfen comprobjrt ist, deren auch ein jeder mehrere Pfund
vevocion gegen seinen ggsten Lands - Fürsten, und trewe Eyffer, und Auftrichtigkeit für dessel¬
ben wahres Interesse, und für die Empör - Haltung, und Aussnehmen deß VatterlandS hat /
alsderBerichtsteller deren Quintleinbesitzet; indemeall das jenige/ was er zu Befarbung
dttmahlig-undvorherigerBeschwärdenin den Tag dahin schreibet, demredtl,chen Nutzen
deß Lands-Herzn entgegenstehet, und was er fürs künfftige als ein zureichigeS Mittel im
Sttwr-Wessenvorbildet, anders nichts, als ein ewige Lands-Ruin, und Vernichtlgung
ditSfals obhandenerKäyserl. geschärffter ^^näatennach sich ziehet.

Landständischeranwadt scceptiretdemnechst, daß ahngegmse,tengestandtltch nachgege¬
ben werde, wie dan auch als eine kundbahre Sache sich nicht verabreden lastet, daß in denen
Htttzogthumbm Gülich und Berg von etlichen Zsculk Herkommens stye, so offt Land-Täae
zuhalten, als die Nothurfftes erforderet Land - Stewren beyzutragen

Daß auch dieLandS - Herren über die von Ständen bsschehende Einwilligung versiegelte
Vrieff nicht allein, wie der Verichtsteller Trew - loß, und wider alle Rechten auß-

blasen darff, für den abgebenden Lands-Fürsten nicht verbindtlich seyen, sonderen auch zugleich
dit5uccellc>re8 m pnncipatu unaufflößlich Mit obligirM, bewehren

krirscb. ^
8eckenäortk 1. deß Fürsten - GtäatS 6^. 4.'
I'zkot 6^. 5. §. 8» öc polb boS.
IIImuz D. g. cle l.^ttcl(er^ ^ ^.

Und findn der Bericht - Verfasser bey erstberührlem tntscbjo mit das eigentliche ^onttoisit
dttjmiger, die soicherley principia ihrem Lands - HerZn mspiejren, worab er Van eine Copey
auffseine Persohn machen lassen katt, welche von allen benoten ihme viel ähnlicher wird geur-
theilet werden / daß eben die jenlge / so er über die Land - Stände, die doch gegen ihme abge¬
mahlter nicht stehen wollen, in dem Bericht zu entwerssen die Keckheit genohmen.

Daß ein Cdur - und Fürst deß Reichs von seinen Unterthanen möge Stewren ansuchen/
lfiin HuMone nicht/ und dahero auch die Ahnziehung eines und anderen Reichs - Gesätzes

Aaa t eine
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Me kere Mühe ? daß übet ein Lands - Herz berechtiget sey? / das «zuznrum einseitig
-zu 6erermimren / und in Landschafften/ wo Stünde sich befinden/ ohne dcrcn belieben äigen.
mäcbtl« außzuschreiben/ solches wird der Bmchtgeber auß denm^rühnwken Reichs - (.on»
Wtmionen mit allen seinen gebrauchenden Geflissmheiten nie erzwingen, sonderen »n Nachich«,
wung deß Reichs - Hoffrachms von ^ncker ^ z.^.
t7^K/o». folgende Auslegung deß ?exru5 anttchtn i

„ Zrarus Impcrii, S5 quiclem ^r«ci^uc mit Vorwand sich M besseren clefenilons-Stand

», zu sitzen exs6tjone5<l0!!c6larum libera5llbl inciulßcri voluerunc A seü iKucl NON jporuir obüneri^
z»leu neca!iz, czuzeLrarns ÄclvctzÜs lubZico« meäi^ozpcriet-?, vemmin^apimlarionibus rempeez.
„ mcncum <zuoclcism coNliicmum>ncc sm^liuz czuic! scj irerara^ jzeririonez» die (^onrriburiones dmeg

Unterthanen ohne vorhergehende der Land - Stünden Bewilligung ansitzen / und erheben M
z, können/2dslarca U3sittzre (HvT ubitjue curam omnium erism meciiarorum subcliwrum Hz»
„bec) im^errari^otuir, <^uin^oriu5irrestriÄ.zesexAökic>lu^!icanribu5s>crDccrerumllTlzleuiA
z,^ub!iczrum 12.. kebr. i S/i.clene^zrs eil. Lkenimliberr^slm^erii civiu«D»ouocl?rmcipe8lm'
j, ^erü libeie coüeötare (ubciitos nor» öclecurc>5 j>lest5(jue locis iubäiroz cle liberrace luz
„reäcium Principes per ^everls!e5, WSbty allen FaisvonKaysirs.Majlst. gesihÄtzetWerdeg,
s» Huoü Sc inltrumenmm paci? arr. 7» innuic ibi: c«???

Der vom Berichsteller weiter sllegittttittcruz bat <7^ 1!. §. ^2.. fosi
AtNde kvrmallail!u<l lsmen omnino cerrum eil, erism boclie <?ermanise Principes eriam in inäl»
cenclisLcimponenäisrriburisprovincislium plemm<zue oräinmir conlentum ex<^uirere obl^toz
eile, ac in boc prouc Lc in süis ^ravioris momenri ne^ociis luc> arbirr?tru versari non polte. HM
chemdergegensiithsahngezogenerrex<or 16;.
ebenmässig bestimmet; ibi: nc<zue rsnrum incli<Äio exrrzorcünaria b.tbere cieber juKam causzm »
Fecl Lc mo6run, sc ^U3nrir«cem,ne ulrrs ^lzam csnla occurrens cleposcir, ^uiä^uam exißzrur.
<Husm rcm Orctines piovinciales, ii <zui cerris principaübns ve! rerriroriis sunr, exsminznc, prin»
cipiczue luv ac Domino rerricorü, prom ex circumlkanriis NeZorii vilum iuerir, cerram lummzn»
xepromirmnr, Lc lic inrer Dominum cerrirorü, Lc Frsrus provincisles ^ureKio czuanriraris Co!!>
Äarum perincie ea volunrare clererminacur,m in OmribuüonibmImperiÄÜbus inrer Imperscoret»
-Sc5carus Imperii.

Wird also dem Berichtsteller von selbst angeführten ^mbvribu« das Rothe ins Gesicht
getrieben.

Was den von gegenseitigem Bericht-Berfaßer zu seinem vermeintlichen VorMso
Hoch inronittkN/UNd gar/pro cxceprione üris rranla^ta- obmovirten Haubt-vnd Dec^to^"
K-c-/?.unv das darin befindliche Wort erklecklich angehet / so wird vor erst in künfitigersol-
Hknvem Haubt-Gegmbertcht weitiäuffigcr / und mit warhafften Umbstündcn zu Erstaunung
aller Ehr-undFreyheit-liebmder Gemüther aä oculum remouttriret werden / wie der Haube»

von denen zu den Landtags-Handlungcn gegen kundbahte privile^ia ?aniX eingetru^
Henen Fürst!. Räthen / und in anderen Bedienungen gestandenen Jhro Churfürst!. Durch¬
leucht mtt Ayd-und Pflichten zugethanen Persohnen / comr2clicenribuz veris 5lättbu5 dmchgk-
krungenvndgarindaraufferfolgten z^z.ten Jahr desselbenUmcrschr.fflvon demnrechten
Landt Stünden per ^ durchBelegung deren adelichen Hüuseren mit gantzen Lom»
paßnien Soldaten erzwungen / mithin auch wie die Küyftrl. donbimarion des von Ihre
Durchleucht pbilipp xvübeim höchstsiei. AndenckenS Rüchen concixiitten
^kSaußdemKüyserl. Cabinerro (ohnedaß Jhro KüysirkMajestät selbigen einmahlMlst
schrieben haben) conrra norori2jurA(denm Zufokg eine beym Käysirl. Reichs Hoffralh be,
sangene Sache äb^^ue^ieNLriacausXcoAnirlon^öcmlcio doniilic) Imperii /^uüco Nicht abM^
chet werden kan) ext>r2<Mret seye; und künten auch zum änderten solche pr«cenMk lle°
eessen selbst einem zeitlichen Hcrtzogen zu Gülich und Berg ebenwenig die Macht zuwerM
nach seinem arbirrio Stewren zu forderen/deren Zahl zu äererminiren / und ohne der Stünden
Einwilligung außzuschceiben/ gestalten darab stch gar nichts eingeraumbt befindet / sonde¬
ren es erlangt die von Ständen eufferstens mlerirende kunfttige Willfährigkeit ihren Vtt»
stand und Außlegung auß hierobiger comme«,. D. Laroniz <le syncker ^
ond darin angeregter Kaysert. Deckrarion, zudeme könte auch das Worth erklecklich
seinem natürlichen Sinn nach ein mehrers nicht begreisten / als die Bereitfertigkeit der Stan¬
den/ nach Maß derv etwa obliegmder Schuldigkeit einzuwilligen : immassen Van auch
von Ständen/ die mit Vernunfft begabt/und Gott/ undchredem Landt geleistete M'
tm vor Augm haben/ nit vermuthet werden mag/ daß alle mit deuen LandtS- Fürstm gttrchne
Verträge / und ihre durch benötigte langwirige Rechts-Fertigungen / und darübet erhal¬
tene Kayserl. Außspruche / und ktanäaren befestigte gerechtsfahme / und Privileg lö leW °
finnig über die Achßell zu tverffen / selbige xer ki^um i!l»ä hervorgesuchtes Worth er- >

tiecklich
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klecklicb / auff einmahl fahren ju lassen / und auß freyen Leuthen sich selbst für alle folgende
Zeiten rribmslr zu machen / die Imemion haben könne : vorab wo eines Theils cm
Landesherr selbst ein mehreres / als der Lanvtschafft mir Reche etwa zugemuthcc werden
kan / zu begehren / das Recht nicht hat / und anderen Theils in der Ständen Macht
nicht stehet / durch ihre Einwilligung höher / als zufolg obhandeuer Com^Qgren / die
Landes Unterthanen zu beschweren.

Noch viel weniger mag zu dessen Verthatigung»und als manucentbilez sÄus pollc/Ioni
ahngefübrer werden / was unter Regirung negst abgeleibter Sr. Chmfurstl. Durch!, zu
Pfaltz Christmildester Gedachtnüs denen Ständen und Lanvtschafft beschwerlich lstzugefuc-
get worden/ dan/ zu geschweige«/ daß ^ »njurüs belk acl rempuz pzciz keme rechtliche Folge-
Mg zu schliesset,/ beruhet es in nororierare Public^, daß Stände hierüber bey allen Land-
tagen äolirtt/ Ar2V2mm!l eingewcndet-und ihren clitsenlum gnugsambltch bezeuget / gar auch
von Höchstermt. Jhro Chursürjit. Durch!. Hochstseel. Andenckms unter anderen noranrer
/tnnci 171 z. eröffneter Ggster Landtags eropoüuon selbjten dieGgste Erklärungen»

erhalten / und daß sochane eroviüonal Verschungen bey damahligen rempo-
ribuz belli, rarione imminenris lummse necellirariz Lc perieust etwa vorgestellet Werden Muffn/
Gast, entschuldiget / gar auch in denen GglttN Keloluüonibuz26 Aravamina dommuma
vom ?bn8 besagten l /l). Jahrs / wie Nicht weniger m denen c^näiüonibuz vom
,4. ejuläcm §. 7. Ggst. smcerüet/ daß ein ioiches suhrohil, Nicht mehr beschehen/ sondern
alle und jeden Jahrs ein Landtag abgehalten werden solle ferner bewähren es auch
dte zpuä libellum lub num. 50. deygcbogcne , wie die Unterthanen über die
tnormirät der Scewi en, und Lxecuttonen so erbarmens - würdig geklaget haben / weilen
aber von demselben diese Unbilligkesten anjeyo pro exemplls jMücanribus lauäiret werden
wollen/so haben Stände desto grössere Ursach, die in den Reichs - Lvstkuüonen vorgeschrie¬
bene Mittel dagegen vorzukehren, und zu affterfolgen, worrmt das Übel in der Wurtzel ge¬
besseret/der Landschadtlicher Lonluiemen an-und Rathjchläge zuverlässig unterbrochen dem
außgesogenen Lonrribuenrendie kdelpirarion verschafft-unb derselv über die Landtsschuldigkeit
durch böse Anleitungen der jeniger nicht belästiget werde / welche von Zeit der übermcWg/
und unbeybrmglicherStewr-kxaöUonen sich und die ihrige zu weichen angefangen/ die Un¬
terthanen aber in eine Himmel»SchreyendeArmuth gestürtzet / und so gar den LandtS-Für-
sten selbst in eigenen / und benachbarten Landen cktcreäiürel haben-

Dan ziehet der Berichtstcller ein grosses Worch-Gepräng daher über die bey jüngerem
Landtag begchrt.davorherigem aber auß Veranlassungwidriger Ralhsgebmn Vom LandtS-
Fürsten seldji cüzlolvirren Landtag 1719. clememc.aber annoch schuldig gewejcnen
und zichlet dahin ahn / damit nur ein sicheres guamum Oincarum bey haltenden künffligen
Landtagen ein für allemahl festgestell werden möge; in der Einbildung / als ob darauß
was zu proküren wäre / und umb des willen der Ständen Vcrlambl und Handtlungen
sich verzögertenes ist aber diese AuApinnung nur ein lehrer Lufftstreich / zumcchten
wqn er ,n sein Gewissen gehen will / die Langweiligkeit der Landtäglicher Oellberario^n zum
Deren daher den haubtfächlichen Ursprung gehabt/ daß/ wan Stände / wie sie so wohl
besucgt/ als auch Pflichten halber schuldig/ die Landtschäfftliche Beschwerden vorgcbragr,
und deren Erledigung geziemende außgebetten/ denenjelben entweder zweydeuetge/ oder doch
solche kelolmionez- wieverfahren ftindl / daß darüber nähere Inttanrien, oder Bedingungen
unumbMglich haben eingewendet werden müssen. Auch semdt bey damahliger RetchS-
Kandiger entftrnung Sr. Churfürst!. Durch!, die von beroselben zu denen Gu!,ch und
Belgischen. Land - Tägen commimrte Räthe mit so unzureichigm instruÄionen versehen
worden t daß so offt Stände auff die ihnen gethane Vorträge sich patriotisch erkiähret /
darab die Berichter zufordrist auff Schwetzingen undHeydelbergabgangen seyen/ehe denen
Standen eine Churfürst!, kelolmion obrück commumcjret werden mögen ; welches dan die
Vmveilung verursachet / hiervon aber keiner deren Land - Ständen das gerinste / obgleich
dec Gast» Geber etwas proknm hat / und wan beym letzteren Land-Tag die Zahlung vor¬
hin äeservMr Tag-Gelder nicht geschehen wäre / so hätten die widrige Rachsgebere eine
doppelte UntMgkeit gksi'.fftet : Eine, daß nemblich der Wirth/welcher die Land-Stände
mer der Gewißheit, daß ihnen durch Zahlung der L>i«rcn angedeyendm Verpflcgs auffge-
nohmen/ und mit denen Dieneren gespeiset / wäre bekürtzet / oder doch mit lehrer Empfan-
SMg deß papieren vi«ren Zettuls zahlt worden.- Und die änderte/ daß die Landschastt pro
lumro unverthätiget geblieben-anerwogen durch Entziehung der Tag - Gelder/ ahn deren
stattsonsten Land - Stände von Host«auß völlig verpfleget / oder deß FalS die Wirth auß
der Hoff-, Cammer befridiget worden, sich in der That geäussert hätte/ daß hredurch eine ge-
stchMe Gelegenheit von dem Berichtsteller ahn Hand gegeben werden wolle / umb die Land-
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MMevonErscheinung beym Land -Tag zu entfernen / und den Lands - Fürsten deß
Stewr -Wescns halber seinen Grund-losenCinsprechungen / die Landschaft! aber sirner
eigennützlicher(^orisarion ferner unterwürfttg zu haltenJmmajjen solches bey negjt-
vorigerReguung ms Wcrck gerichtet worden / da nach guter/ sowohl deß BerichtsttlittS/
alSLandkündtgerW 'ssenschafft vieStewr-Empfangere auffDuff-jdorff abgeladen, was
auffem Jahr-lang gesichert beyzubringen/ ohne Bewilligung und Beyseyn der Lanv-
Stänven oder ihrer vermuten gethätlger / über also genantes allecunttes <^u?.Nrum die l^u».
«Zaüon gepsiogen / und wan elnoder der ander die Unvermögenheit der Lonrndumren/und stn-
mögltchkeil trewmütig vorgeschützet/ derselb zu xoimver Crkiahrung das angemutheres ^u^n.
mm, es ergehe auch den Unterthanen/ wie es wolle/ zu übernehmen/ und beyzubringen pWö-
Htt worden. ^

Es bethewren getrewiste Land- Stande / daß sie weder auß Absicht einiger vxmenbW
Land - Tag erschienen / weder auch daher einigen Ausfjtands th?i!hafttlg werden/ vewwtM
der ihnen deß Fals unbesonnene ertraumbter Voi wurst auß demOxutculo ^homa-ä
Mit befterem Grund auft den Berichrsteller zurück schlaget/ ^5^« ^5<?/,?>,

: Sintemahlenwan der Lalculux gezogen werden solle/ was viele auß Gülich-M
Bergischen Landen in kurtzen Jahren sichangeheimbscher/wurde er ein swckeres Kspffbrechen
haben / die ihme darüber formirende Oub^redtltch zu deantworthm/als er rechtliche Uchch
hat/ der Land - Standen Oioeccn (so die Wirthe sür die Zehrung genieffen/ und den Lach«
Ständen juxca natursle axiomaolilcium luum ciebeie eile clamnolum , nachalitr
Landen Gebrauch gebühren) zum unftilen Marck austs Tapet zu bringen; GrGreti
Dienst aber hätte er der Landschastt erwiesen / wan derselb ahn statt dieser nichts hei¬
schender Vorrückungen die Bescheinigung gethan 7 daß die ex parcelermi zum Land-Tag
Lvmmlmrte Räthe nullojure ihnen comfecirend- jedoch eigenmächtig zugelegte vinen sich
sntschlagen hätten/ anbey auch die Lanvschafft ihrer rechtmaffgec l>enllouen halber angegebe¬
ner Massen wmckiichöestiediget seye.

Was wehrender negst voriger Lands-Fürstl. Regirung den Stand - und Landen be¬
schwerlich zugestvsstn ist/last sich durch die emgestrewtte aKe^irte Schein-Redennichtbe,
znantelen/viel weniger donrracllÄiones publrceiu Lomküsprovlncialibuz faÄas bchaubten.

Der Unfueg der Vwr und Brandwems^ccmlen ist fast auß dem lub n. Z4.3 donci-
xltta angelegten also genanten rechtlichen/ mehrers aber ä dameralltta^uoclamM Feder brag-
ten Gutachten zu ersehen/ und wird dabey (^uoci lolem ullllmc acce^rarur) mehrets die ler - mo
incumbzrende Lands - «lefenlluu zu Land - Ständischen Vortheil bewähret / wo außttückiich
gestanden/undnachgegebenwird/daß die von Jhro Kayserl-Majest hohen Vorfahren i-u-
eloviccz in denen Jahren ! z z 7. öc l); 8. damahligen Marg - Grafen/ und Fürsten zu Gülich
geschcnckt-und gegebene hinten zu der Stätten und vesten Bawen/ und deren Unterhaltung
gewidtmet/ und mit sothanem Last verschiedenen so Haupt - als anderen Stätten und Mm
Wwiedemmb übertragen worden seyen; Worcmß dan mehrers erfolget / daß dem armen
Land - Mann die Unterhaltungder Vestungen Gülich und Düsteldorffwiederrechtlichauffge-
trungen werden wolle: daß sonsten Jhro Churfürsti. Durchl. die ^cciusen zu verhshen/
viel weniger an Orth und Platz/wohe deren keine gewesen/ einzuführen nicht bemWiget
seyen / wird nicht allein auß dem von dem zu vorangezogenem Gutachten gebrauchten unbe-
kcmten ^meraMa gefliessentlich vorbey gegangenem Vergleich cle anno 1645.5. Go erMH-
rensich auch etc. sonderen auch auß den Lockrionmcle anno 1668.5. lVie imgletchm
cluoclecimo dergestalt bewehret / daß dlefeö die Unterthanen hart - truckenoes Be¬
schwer nebst mehr anderen/ nach außweiß Land-Tags Handlungen cle annis 1718.^ 1715.
ohne zu eintzigem Auffenthalt inrenclirenden weitwendigen Recht-Streich/ äepiznoper
clem-mam resolurionem gehoben werden könte.

Die bey Untersuchung der Malefiy Sachen behueffige Kästen seynd vorhin auß der
Rehnt Cammer/und darzu gehörigen Kellercyen bestrittm worden/ gemäß denen Rechtem
^uocl irnÄtl)U5 meii aL Mlxri ^auclens, eriam <le com^enclio mu!6karum busuimolii
lumpmz terre äebear. Zu gegenwertigen unglücklichen Zeittn aber werden selbige sowohl/
als die Jagt - Schwein - Hey/ und andere vienst - Gelder den armen Unterthanen
(so ohne dies durch die unmögliche Sttwren gnugsamb getrückt) noch annebens auffgebw
det/ unddardurch derselben onera. wiewohl gegen ihre Freyheiten/ und deß Landes prmleß"
(worüber die besondere Außsührung bey dem Haupt gegen-Bericht mit geschehen sollt Mvermehret.

Die weitere Vorruckung/ als ob Stande bey vorherig-und jetziger Regirung in B^
Wng der Räthen / und Dieneren vorzugreiffen sich angemast hätten / ist gantz ungleich: daß in
Gefolg Ihrer (Landständischer) iucuwbentz als ein LravAmeri Harris? angeregt haben/was iN^
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senbepabgeleibterSr-Chmfürsil.Durchl. Nagel-new? vicattena und Bedienungenseyen
crrlchtkl / und mit besoldeten vielen Räch - und Bedienten bekleidet worden / solche auch noch
heutiges Tags mehreren Theils cominutret würden / ist ihnen nicht übel/ noch für einen Em-
grcff auszudeuten ; Dan die jenige / so ihre Bestallung auß denen Stewrm pra-uMt ha¬
ben/ den last der armen Unterthanen vergi össert : D»e aber / denen ihres salarü halber auff
die Rhent- Cammer / und andere tunclv8 die Ahnweisung wiederfahren/ seynd in Ursach
gewesen/ warumb wegen piTrcxirter Unzuretchigkclt der Cameral - Emkünfften umb so tiester
in die Stände/ und Lanojchastt eingetrungen worden.

Und ist unter anderen das so genantes Stewr - und Rriegs- dommiikriar eins der al-
lerschädiichjw dollegiorum gewesenDan s ahn statt/ dati vvimahls die Neg«rung / oder
der gchklmber Rath zu Beobachtung der Stewr - Sachen nach denen Cantztey. Ordnungen
undLäiÄengewidtmctwäre/quoaä milksriaaber von denen Land - Ständen dasdahmge,
eignetes guamum in so genentem Land- Tags Kenner lpecikce auhgewo-ffen/ nach dessen
Belauffahn dir R gimenter/ und sonsten die Anweisung von dem Lands - Fürst!. Knegs-
^ommMriv gegeben/ darauffvon denen Soldaten die Gelder beyder Lands.Pfennings
Wisierey erhoben/ und beym Beschluß deß Jahrs oder mgst erfolgtem Land-Tag so-
thane Pfennings - Meisterey - Rechnungen von denen Land - Ständen / oder deren vepmir-
ten in Gegenwart!) Land- Herrlicher LommilKrien examimrer würden^ da hatmsn em in
vielen 5 chjtQiz bestehendes / Mtt8ecrcr-,rixn/KeAtürzroren/ Rechens-MeisterenundCantzlcy
Verwandten bekleidetes vicAsterium zusahmm gesucht/ und selbiges auß Lands - Mittclm
besoldet/ wobey auch die m Smvr - Sachm sich eräugende Streitigkelten / so vorhin zum ge¬
heimen oder Regirungs Rath gelangen wüsten/und m das Recht einschlagen/ abgethan wor¬
den / ungehindert fast kem Rechts Gelehtter sich darunter befunden. Über dieses hat es in
sochamm dolle^o eme Zcithe o so mißlich durcheinander geloffen/ daß darauß mehrere ^
üs, als m R gicungs« und^ukitz» Sachen binnen vielen Jahren ins Land ergangen; und
wie nun der Land - Ständen erstere Obsorg ist / dabin zu trachten / damit alle Newerung
abgeschafft. und das Land durch überflüssige Außgaben nicht unvermögend gemacht werde/
sogeschicht ja m Wahrheit nicht zu viel darahn/daß!/ wo Land - Stände umb die N-eder-
legung dieses untruchlbahren Lommil^riär. Raths / und daß es im Stewr-Wesen auff
den altendenm KuMl. Ordnungen gemessenen Fueß wieder möge gebragt werden/ ihren
Mm Lands Herren öffttrs unlhgst gcdttten / hierunter aber ungetröftet verblieben / sie
achtzo Lw-Kayserl. Mujrst. zu odecrichlerlicher Stewrung sothanen schädlichen Gebrechs
alletg-hoisamdsl anrüsten/ umb so mehr als durch das dem äusserltchenSchein nach auff-
gehovttiksGeneral Kriegs - dvmmillarizr Ambt nunmehro eine änderte theils zum geheimen
Rath/ thssts aber zur Host - Cammer gezogene mehr pnjuäicir!;cheredoZrmwn eingeführet
werden wollen / worüber m erfolgenden pun<IjrltchmGegen - Bericht em mehreres abgefüh¬
ret wMn solle.

Nachdem auch der Berichtsteller bey sich selbst wohl gemtheilet/ daß die von ihme zu
Bemäntelung der wtllkührlicher Stewr-Forderung auß allen Winckelen Herfür gesuchte
Emffttwunqm in l?znco juii8 den Stich nicht halten würden / so ziehet er die Schul¬
den, und ^/ Gelder der verwittibter Fraw Churfürstin zu Pfaltz herahn/ in der Zuver¬
sicht/ hierdurch eme vermeintlicheBefuegnnß deß aigenmächtig außgeschricbenenübermäffi-
gMPumri beyder Sach unberichteten Gemütheren zu erwerben/ worüber ob man gleich die
chmtilche Bewandmuß zu äeäucjrm biß zu Erstattung dcß Haupt Gegen - Berichts an
Seithm Gülich und Bergis. Land-Ständensich relcrviret/dannochnicht umbhinsiynkan
einigen Vorschmack darvon zu geben: und zwaren so viel die Lanco ameichet/ was Gestalten
l?and. Stände sich zu denen kanco Schulden memahlen schüldig erkennet haben/ weder
annoch schuldig erkennen können/ wie solches in dem künfftigen Haupt Gegen-Bericht mit
triffngm Rechks Gründen / und deme beylegenden Jhro Churfürst!. Durchl. selbst eige¬
nen hoben Keverlslim breitcrs remonknret werden solle / zudeme haben die bey leb - Zeiten
Jhro Chm furttt. Durchl. lMstseel. Andenckens angeordnete Lommil?3rü es so weit zu
nchren gewust/ daß nicht allein den Lanco Crestkorm über die Reichs Satzungen ungemef-
stneZinsin zugeleget/ und unzahlbahre Lommillariars- Zettulen außgchändiget/auch eine
l-Otterie auff dir Lanco abnqestelt / und Räkhe und Prälaten darin einzulegen durch abson¬
derliche Ausschreiben veranlasset/ nach Verfallung der Lanco aber / und bey Umbschrei-
bung der Ztttulpn keine Untersuämng/ was deren Hälter m (^gpirali rechtmässig zu forde¬
ren gehabt geschehen/ sonderen m»t Hinzusetzung newer Inrerelle die Umbschreibung schlecht¬
hin bewürcket/ und auff solche bljnve Weise e,n grosser ^narocismus augenscheinlichbetrie¬
ben/ und ein vielfältig gedoppelter Judischer Zmß denen Vrieff- Hä!tmn zugestanden
worden sepe/ zu keinem anderen End/ als die Kepurarion deren/ welche diesen Wucher/und
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unglücklichenFundt ersonnen/beyzuhalten,und sich und die ihrige darauß zu befeisten / viele
tausenr andere aber durch solchen Verfall in vitcreäir,?Mtemenrund Armuth zu stürtzen/ also
daß hlerauß bereits so viel erhelle/daß vardurch der Landtsherz nicht berechtiget gewesen/ dcßwe<
genzumäigenmächtigenausschreiben wtllkührlicher SuMmen zu schreiten.

Was derverwittibterFraw Churfürstin Vocal. Gelder ahngehet/da ist nicht allein fast
landrkundig / welcher Gestalt Stande zu Unterschrelbung der Lxaclverio iul, num. x;.ahnge.
legterpaÄocum ciücalium subcommmarione carceris öc morris ahngestttNget worden seyen / lvN»
deren es behaubten ein solches die darüber abgehaltene proibocolla mtt mehrerem/ wie daßvon
damahligem Hoff Cantzleren von ^xler Ihnen Landlständen solches als eine pure ^ormzüc^
vorerst außgeveutel/unv als Stand / gleichwohlen ex principio, daß die Landen darzumchr
schuldig noch gehalten wären/ sich zur Unterschriffc nicht bequämen wollen / nacher Hoffcon.
vocirt daselbst lub comminarionecarcerjz 6c morriz darzu zwarn gezwungen worden / jedoch lr»
concinenri durch ihren 8/näicum, und ex post nach erhaltenem freyen Fueß von unterschiedenen
Landtständen selbii gegen solchen Zwang und Unterfchreidung xcoreMcen lassen.

Gleichdan auch Stände zu älsolchtverweigetter Unterschriffc umb so mehr besinget
gewesen / als deren Vorfahren dergleichen dabey wrenstirende der Landen Verbindtlichkeit
niemahkkn angemuthet / sie auch denen gemeinen rechten Gemäß darzu umb so weniger ge-
halten / dahcad denen etwa erlegten Vocal Gelderen zu der Landen Nutzbah, kett das ge«
ringste nicht / wohl aber mehrers zu Zrkauffung der Graffjchafft ^lee^en und Abtüdtung
eim^r auft der Herkschaffc!<avenstemgehaffmer Schulden Verwender / dahero auch Ihro
Churfürstl. Durchl. der selbst redender Billigkeit nach / n^w czui lemic cvmmostum, cielzer
eriarn lemire incommoclum » darauß der verwitttbter Fraw Churfürsttnnen ihre Vvcem relli.
ruiren zu lasten obliegen will / mit Nichten aber nachgegeben werden kan / daß der Hertzogt
Minder Gülich und Berg ohne dem unter allzuschweren Last verarmbt-und hierzu keim
wegen verbundenen armen Unterthanen noch dieses mit auffgebürdet werde / mästen kein
Exempel vorhanden / daß Gülich und Bergische Unterthanen zu dergleichen jcmahlen das
allergeringstecomribuiret / wohl aber / als etwa dergleichen in Hnno »609. denen Ständen
angemachet 7 ein solches als eme Rttvemng dölliglich wcustrel haben / es relervirm jedoch
Gülich Und Berg. Laudtstände dw Unfüeg dieser Anforderung in dero haubtgegen Bericht
bretters/ und mit warhaffttN/ Md fundirten Karionibuz zu remonstciren.

Von Unterhaltung der beyder in denen Hertzogchumben Gülich und Berg ein und
anderer seichs Rhe«ne6 gelegenen Vestungen/ wie auch zu deren Besatzung nötiger Militz
machet der Bmchtsteller ein grosses Plan / da bewehret aber das 3 concipiÜZ sclbjien lub n. ,4.
ahngelegtes also genantes rechtliches Gutachten / daß die von Ihro Kuyserl. Majest. l-uäo.
vico gloiwürdigstenÄhnvenckenstn^enenJahren 15 ;7. 6c c 5)8. damahligen Marggraffen
und Fürsten zu Gülich geschmckt-und gegebene beeilen / uci lonanc sormalia zu den Stätten
und vessen Sarven/und derenUnterhalcungverwendet werden müssen kan also dem armen
Landtmann dergleichen Vestung Baw / undoarzu ahnerforderliche k^epärarionez mit Fueg
nicht ahngemuther werden; nun haben deweniger nicht Landtstände cicra obligarionem jedan-
noch sondern bioßhln in substckum öc chancarive verscheidentlichsich hierzu unterthänigst will«
fährig erklähret/uno wäre zu wünschen/daß die darzu so häussig vor und nach unterthänigstver»
willigte Gelder zu vermjährltchenVerbesserungen ahn-und hinverwendet / nicht aber darauß
so häuffige kostbahre Metallene Stückbey letzterer Regierung umbgegossen / und in lwu-u
verändert/mithin auch die darzu gehörige tägliche Diensten von Ihro Churfürstl. Durchleucht
H>oss Cammer wohe nicht würcklich/gleich unrer anderen unlängst annoch mit also genantm
Jßenrader Host beschehen/nicht veräussert/ oder verpfändet / sondern dabey belassen worden
wären/worüber dan Stände nicht wenig zu stoliren unterthänigst veranlasset / daß durch deren
Unterlassung / auch Ab und Zunehmung darzu gewidtmeter Diensten dergleichen grosser
Schaden ahnerwachsen/und kan in diesem pM das newerlich eingeführtes Kriegs domnM.
riar sich wahrhafftig keiner guter Xconomie berühmen / wohe die darzu gewidtmete Gelder
anderster s Gott weiß wohin) gewendet/und dardurch verursachet / daß dergleichen repzra-
rivne8, so vorhin Mit einigen wenigen hundert hätten versehen werden können/ nunmehr» mit
so vielen tausenten bestritten werden müssen.

Es schweiget der c^oncipist auch mauß still/ daß/was Stände zu ^onlerv-mon der Landes»
Fürst!, keücientz und Statt Düsseldorff/und in Behueff deß Rhein-Baws bey denen tand«
lägen fteywilllg außgeworsten / und dem Landtags Renner eingerückt haben / dieses zu sol-
chem Ende nicht gebraucht / sondernder so genanter oben der Statt Düsseldorssvor zo.und
mehreren Jahren angesetzt und mit starcken Weyden nachbahrkündiger Massen bepfiantz gewo
sener Kopff mit anderwärtiger Ahnwendung dahin gewidtmer gewesener Pfenningen also
sorgloß seye unterhalten worden/daß darab kein veliigium mehr zu sehen / und wan die Ü0NS"
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Uon^Rtchnuttgengetrewlichauffgelegt/uudexzminirtwerden solten / dörffte der erstes Änblic?
Meren /daß nicht die Halbscheidc deren Gelderen / welche von Landt-Ständendarzueinge*
williget/2cl tmvc vestmamm utum gediehen.

()uoaci5c.irum m.Ii^rem seynd unter voriger Regierung etliche Regimenter zwam auß
Zandts Mittelcn auffdieBein gebracht und erhalten/derentwegen auch von der Kayserl. Ma-
»eliät/derCron Engelland / und denen General-Staaten sehr grosse ^ubüctia gezoacmder
Landtschasst aber darab nichtsvergüthtt worden.

Bey jetzigen Friedens-Zeiten / und da der Unterthanen Unvermögen von dem Berichts-
conciji.tim leldst ahnerkam wird / will ferner den Standen eine so übermaßige Gett-Summ
atlgemuthkt werden / daß / dafern auch die (llom^A^ez ronus Komsni lm^>eUi in eine Bewes
gunqgkbracht/ tinv einzchenfachttallttsrlhigvr Auffbottbelieb« würde/so diiiieineReichs-
L.me-von mehrdan zchenmahl Hunden rnustnerNan» versqsset werden müste-dannockdir
HerWlhuMberGuUchund Berg zu so ansehenllichem Kriegs-Herr ihres Theils nachAvk-
«chnung5eb-g.-n.^m»msemer Grundc SSul defi^eil. Röm. Reichs Sicherheic
bkyweitem nicht so viel Mannschafft zu stellen/und zu unterhalten hätten/als den Landtständen
hat auffgebürdet werden wollen : Massen wan das H. R- Reich eine ^rmee von 75000
hinzustellen rclolv.rm thatt/juxravech. ^imei/beydeHertzogthumbenGülichundBerg inwco
z i 52. Mann zu stellen hatten. "

Dieselbe haben sich nie geweigert / thuen auch solches annoch nicht / all das ienige zu ver¬
willigen / und zu p^lüren/was ihnen mit einigem Fueg zugemuthet werden kan. Sie stynd
«uchgewiß/ daß / wan das von ihnen bedlnglicholleiirtts^nmm von viermablhunderr
taufeneReicbsthaZ.redtlich angewendet/und der Schuldigkeit Zufolg denenStänden darab
die Nachweisung geschehen wurde/alsdann solches nicht allein zweyfach erkleckm / sondern auch
nochemmerMicherUderflußzumNutzm derLandtfchafft/ und künfftig sich etwa ergebenden
Nothwendigkeiten m^der landtschafftltcher^zsz vorrathig verbleiben könte : daß aber
mcrum Achmium die Stewren quffgebürdet/und Eigenmächtigaußgeschrieben werden wollen/
isteinaller guter RegimentsVorm/ und den Reichs-^Qnüimrioncn / auch derJustitzund

"— "V. U" ^' welches
d:r Berichts cloncwisi Luffs newt wttderumb i n Vorschlag bringt : Gestalt/watt man über
den Bestand und Justitz/desselben Elnfuhiung gewissenhaft nachforschet / darüber alsbaldt
die unverblümte (>nlür bey den 'i b- oloZtZ , und insonderheit bey dem berühmten s^we

(5 /»/?. 7. 5?//???. 14. sich sindkt , ubi äicir : c.äem lm^oürionem
Zlliciram 6c injullam elle. k^uiL a6clenäo i'arionem ^ ^u0cl,(zuae»cloimz?onimr l'nbussU'n s'ebuz jlli^^
quXlNvebumm, aur com^aianrur acl donium^rionemvel uüum , rum comin^r rececli z
lleblradw^orcione , guTseivanclaell, uc rridurum slrjuÜum ex ^arresormse : Lüm itäpzusie-
rjorez.gui iT^iüs mzjorem baberic himili^m öcnumeioliorem ^rolem Tgue ^ vel mzviz ^avenluix
vuäm Oiüores 6c Oirilliml; , live htomines üm?zu5>ere5 tive Oivirez , incli^em omninu rebu5
bumanX VilXnecllaiiiz, uc lünr, acl commaneni Viöium regmiuncur , vel eonrrs, öc
sirizm -leiizsunr necelläria.

Und hat die Erfahrnuß selbst die wjukitz dieses dolleQ-mon^mocli leyder gelehrtindem/
wikdie Ucem-und Konsumpttsn8-Auff-agmit ungeziemendem Gebrauch der LandlS'Für ch
Gewalt im Jahr 1700. ist cie tZÄo mti ocluclrt/und zu Brreichung dcren invenmrcn / und chrer
Lliwerwandtm geüoet wordm/diedc'r.rribueinmso groß / als klein / zumBettel-Staab gera^
thm/und diejenige/vorab in denen Aembteren / und Orthen / wohe man sich mit der BM-
Zachternchret/ und deß schwären Acktrbaws halber häuffiges Hauß^Gesind haltet / e-mn
dritten Theil / ja fast die Haibscheid mehr in einem eintzigen Jahr in der Ucem allein haben
Zahlen müssen / als der Eonniduem dem ordentlichen Stewr-Fußnach in einer KM0N
Reichsthai. zu zahlen gehabt hätte.

Welcher Ungleichheit und inMitzchalberdan Ew. Kayserl. und König!. Majcsi. G^or-»
HenVatter und Vorfahr am Reich allergnädigst bewogen worden/auffÄknftehkN

Jhw Churfürst!. Durchleuchtzu Sollen (a!ß dero dlerifty Unterthanen / und andere benaw-
bahrte beym Gebrauch dieses lcmdtschädlicven t.ic^nr-und SoMmprionL mocli haubl sachlich
witleidktin) unterm 24-Xdrl8 L700. ein geschärsstes ?vlznäs.mm dlAlllzronum 6c Inbibicormm
^ym?zmpl!Ü5'IülbzricIoin Ildel r-irc 6cc. 5inc Ll.iuiulz zu erlheilen - wobey es dan auch billig zu
bewktiden/und der Gebrauch der alter kl.micul jn so lang emqefolget werden muß/ biß darahn
wn Landtständen ein anderer ^locl',5 sieZikbkt / oder die ^srncu! verbessert stye: dan wan schon
Wmcheiligem Angeben nach / bey auNrung einiger Viss>r0p0rrivn die kveviüo Sc ^e^isicalio

börzunehmest»st/so hat doch darüber der Landts-Fürst bekändtiich allein keine Macht/
Ccc jond^
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sondern es kommet Standen zu das Recht / die von ihnen eingewilligt daließ zu repamren/
also / daß die keÄikcäüo UarriculX vurch die Landtstände iub auckorirare ?llNLi^>iz rerncoria»
liz heschehemund in so weith dieses auff solche in Rechten gegründete Weise nicht vorhersa¬
gen / der ^rricuIzr-Fueßbeobachtet - nicht aber auff die von dem Churfürstl. Stewl-
dommi^rpro libiru arrenrirte Arth verfahren werden müsse : daß man nemblich dieser
Statt/Ambt/oder Gemeinheit ein nahmhafftes abgehen lasse / und hingegen solches einem
andern Ahn-und Zu last setze daßman auch die Nachlassen wider indasLandt/ undunter
die Vermögende außtheile - auch daßman die allecumte Stkwr-<Tu2nra von denen Em¬
pfangeren per au<Äic.nem sich versprechen lasse - und damit solche gesichert eingehen können/
denselben die Macht gebe/etliche causent ReichSthlmehr unter die domrilmenten umbzMegm/
auffdaß der Vermögender das jenige mit abtrage/was der Unvermögender/der saumsieligtr/
oder wemeder kecepror wohl - und mit der Lxecmion verschönen will / zu prXliirm hat; M
lassen sich diese Ungebührlichkeiten durch die xrTrexitte Unzulänglichkeit deß alten von Lande¬
ständen unter landtshenlicher ämborirät errichteten ^amcular.Fußeö nicht entschuldigen:
wohl erwogen/daß etliche Stätte/Aembter/undOrther unvermögend/auch schier der mehrisur
Theilderdonriibuentenverarmt / undmexec^uibklseyen/nichtad socyanemalten^l.irncukr.
Fuß/ oder desselben vorschützender etwahiger Ungleichheit: sondern eintzig und allein von de¬
nen so lange Jahren her ohne einiges Mitleiden erpresseten unbeybringlichen Stewren / und
anderen Belastungen / forth denen ungleichen dommiliarlarz-c^uorisarlonen / und noch würck-
lichunbarmhertzigverlangenden LandtS-verderblichen Lxecmionen herrühret ; da nemblich
dompzAnien/und Regimenter Soldaten in die Aembter verlegt / und ihre Verpflegung in U-
tilgung deß Stewr-Hintcrstandtszu geniessen angewiesen / dergestalt aber denenUnterha-
nendas Vluth auß Nägelen/und Zähen außgetrucket wird.

Und wie nun 5 wan diese vvrläuffige summarische Ablehnung mit denen in dem gegenseiti¬
gen Bericht eingefedert-theils ipcciostn/ theils zur Sachen ungereimbt / allen Theils aber
ungegründtten Scheinreden gegeneinander gehalten wird) sich mehrmahlen sonnmheitenr-
gibt / daß das unterfangenes Eigenmächtiges Ausschreiben nicht nur einen als den anderen
Weg mjuttiiiLabel/sondernauchdarpurch ein offenbahrer Eingriff in die ^ivileAz,Freyheiten/
und Gerechtsamben der Standt / und Landen von Gütich und Berg geschehen/und dahew die
Ersetzung alles dessen aä dMm parriX, was über die Kräfften / und der Ständen Verwii-
ligung/auch nach eingewendeter äppeüarion Eigenthätig außgeschrieben/und erHoden worden/
allerdings recht und billig : sogar auch / wan deme durch allerhöchste OberrichtlicheMacht
undHülffnichtgestewret werden solte/ die gäntzliche zu Grundtrichtung dieser von Alters so
SonsaM gewesener beyder Hertzogthumben Gülich und Berg unvermeidenklichseye;

Als bitten Landtstände nachund nachmahen allerunterthänigli / Ew. Kayserl. und Königl.
Majesi. allermildest geruhen zu verordnen / wie ihrer seiths vorhin zum öffteren allergchor-
sambst gebetten / oder den Ständen / und periclitirenden Unterthanen zum besten in einiger-
ley Weist gebetten werden sollen.welche inzwischen nichts widriges einräumende ohnermange-
len/ihren pünktlichen ^»aubt-Gegenbnchr also zu beschleunigen / auffdaß damitehistens
gefast allerunterthänigst einkehren mögen.

Darüber:c.

Gw. Mps.undWmLl. ZVajestäc/!c.:c.
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Allcrunterthänigst-trew-gehorsambsttt
Gülich - und Bergischer Landtständm

Anwalvt

(-corz. I'crcj. v.
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